
 
 

 
 

Besuchsregelung 
Gültig ab 25.04.2022 

 
Auf Grundlage der sächsischen Coronaschutzverordnung, der Hygieneverordnung, des 
Infektionsschutzgesetzes und der Allgemeinverfügung des Erzgebirgskreises gilt folgende Besuchs- 
und Betretungsregelung für die Seniorenresidenz „Am Markt“. Wir berücksichtigen dabei unsere 
personellen Kapazitäten. Je nach Infektionslage können Teile angepasst gesetzt werden. 

 

1. Personen mit Symptomen, die auf eine Corona-
Infektion hindeuten (z.B. Halsschmerzen, 
trockener Husten, Geschmacksverlust, 
Gliederschmerzen), ist das Betreten des Hauses 
generell untersagt. Im Zweifel erfolgt ein 
Schnelltest. 
 

2. Es gilt im Gebäude Maskenpflicht (FFP2 – 
Maske). 
Während des Besuches sind die FFP2 - Maske 
weiter zu tragen, Händedesinfektion durchzuführen 
und Abstand zu halten.  
 

3. Der Zutritt ist nur mit einem aktuellen 
Schnelltest gestattet (nicht älter als 24h). Pro 
Bewohner bitten wir um maximal 2 Besucher 
gleichzeitig. 
 

4. Unsere Testzeiten: 
Montag – Freitag von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr 
Wochenende / Feiertage von 14:00 Uhr bis 
14:30 Uhr 

 


